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5.2 SCHIENENVERKEHR 
 
 

5.2.1 Berechnungsverfahren / Eingangsdaten 
 
 
Die schalltechnischen Berechnungen werden nach Schall 03 [2015] / 16. 
BImSchV durchgeführt. Hierzu wurden bei der DB AG die Streckenbelegungs-
daten für die Streckenabschnitte 3900, 3745 und 3684 eingeholt. Für den Ta-
geszeitraum (06:00 Uhr – 22:00 Uhr) sind danach 311 Zugvorbeifahrten 
(Stand 2025) zu berücksichtigen. Für die Nachtzeit (22:00 Uhr – 06:00 Uhr) 
werden 114 Zugvorbeifahrten (Prognose 2025) angegeben.  
 
Auf Grundlage dieser Streckenbelegungsdaten der DB AG wurde nach dem 
Verfahren der Schall 03 [2015] der längenbezogene Schallleistungspegel 
LW'/m der Schienenverkehrswege für die Tages- und Nachtzeit berechnet: 
 

LW'A,f,h,m,Fz= aA,h,m,Fz+∆af,h,m,Fz+10 lg ne
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darin sind: 
 
aA,h,m,Fz = A-Bewerteter Gesamtpegel der längenbezogenen 

Schallleistung bei der Bezugsgeschwindigkeit  
v0  =  100 km/h auf Schwellengleis mit durchschnittlichem 

Fahrflächenzustand 
Δaf,h,m,Fz = Pegeldifferenz im Oktavband f  
nQ = Anzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit 
nQ,0 = Bezugsanzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit 
bf,h,m = Geschwindigkeitsfaktor 
vFz = Geschwindigkeit 
v0 = Bezugsgeschwindigkeit, v0 = 100 km/h 

�  cf,h,m,c
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c
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2 ) =   Summe der c Pegelkorrekturen für

Fahrbahnart (c1) und Fahrfläche (c2) 

�  Kk                       =  Summe der k Pegelkorrekturen für
Brücken und die Auffälligkeit von Geräuschen

k

 

 
Die Emissionsleistung (beide Fahrtrichtungen) des Schienenverkehrsweges 
errechnet sich für den Prognosezeitraum 2025 zu: 
 

Strecke 3900   Strecke 3684/3745  
LW,eq‘T = 90,3 dB(A)/m, LW,eq‘T = 79,1 dB(A)/m, 
LW,eq‘N = 93,2 dB(A)/m, LW,eq‘N = 72,6 dB(A)/m. 

 
Die Geräuschentwicklung der Bahnlinie 3900 [Hauptstrecke] liegt im Nacht-
zeitraum um ~ +3 dB(A) über dem Tageswert [Prognose 2025]. 
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In den Berechnungsergebnissen für den Prognosezeitraum 2025 sind gemäß 
den Mitteilungen der DB AG die Geräuschminderungsmaßnahmen in der 
Bremstechnik der Güterwagen 
 

Anteil Verbundstoff-Klotzbremsen = 80 % gem. EBA-Anordnung vom 
11.01.2015 

 
berücksichtigt. Aufgrund der aktuellen Regelungen ab 01.01.2015 wird ein 
Abzug (Bahnbonus) von -5 dB nicht berücksichtigt. 
 
Zu den Details des Berechnungsverfahrens wird auf die Schall 03 [2014] ver-
wiesen. 
 
Im Planfeststellungsverfahren der DB Netz AG zum 4-gleisigen Ausbau zwi-
schen Frankfurt/M. und Bad Vilbel wurden u.a. in Höhe des Plangebietes 
„Krebsschere“ Schallschutzwände mit einer Höhe von 3,5 m über SOK festge-
legt /4/. Diese Schallschutzanlagen wurden in den hier durchgeführten Be-
rechnungsvarianten mit ihrer Abschirmung nicht berücksichtigt. 

                                                
/4/  Siehe hierzu auch Lageplan 1 und 2, Bf Bad Vilbel, DB Netz AG, Anlage 3.2c zur Planfeststellung 

1998/2004 
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5.2.2 Berechnungsergebnisse 
 
 
Die nachfolgenden Isophonendarstellungen zeigen die Berechnungsergebnis-
se des Schalleintrages aus dem Schienenverkehrsweg in das Planungsgebiet 
Teilfläche WA1 ohne Berücksichtigung des parallel der Gleisanlage vorgese-
henen „planfestgestellten“ Schallschutzwand. Die Darstellung reicht bis zu den 
schalltechnischen Orientierungswerten für Allgemeine Wohngebiete – tags 55 
dB(A) und nachts 45 dB(A) –für eine Bezugshöhe 2. OG (~ 8 m ü.G.).  
 
Die Bewertung der Untersuchungsergebnisse zeigt, dass zur Tageszeit die 
Planungsempfehlung für Allgemeine Wohngebiete – 55 dB(A) – nicht einge-
halten werden kann.  
 
Die Ergebnisdarstellungen für die Nachtzeit zeigen aufgrund der höheren 
Emissionsleistung des Schienenverkehrsweges zu dem Tageswert [die Belas-
tungswerte unterscheiden sich in der Größenordnung von ~ +3 dB(A) für die 
„Hauptstrecke“ 3900], dass die Planungsempfehlungen nachts – 45 dB(A) – 
nicht eingehalten werden können. Im Plangebiet treten in Höhe der Oberge-
schosse unter „Freifeldbedingungen“ – d.h. die vorgesehene Riegelbebauung 
im WA-4 sowie die geplante Schallschutzwand [h = 3,5 m ü.G.] sind in ihrer 
abschirmenden Wirkung nicht berücksichtigt – Schalleinträge in der Größen-
ordnung von  
 

Lm,N ~ 60 – 61 dB(A) 
 
auf. 
 
Die Geräuschbelastung aus dem Schienenverkehr überschreitet den Immissi-
onsgrenzwert der Verkehrslärmschutzverordnung – 49 dB(A) –.  
[Anmerkung:  Die Heranziehung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erfolgt hier nur 

orientierend – die Anwendung dieser Grenzwerte gilt nur für den Neubau oder 
die wesentliche Änderung eines Verkehrsweges.] 
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5.3 GEWERBLICHE GERÄUSCHIMMISSIONEN 
 
 
Aus den vorgesehenen Festsetzungen der flächenbezogenen Schallleistungs-
pegel im Bebauungsplan „Krebsschere, 9. Änderung“ in Verbindung mit ge-
werblichen Geräuschimmissionen aus Gewerbebetrieben/Gewerbeflächen 
östlich der Gleisanlage errechnen sich für die Wohngebietsflächen die plange-
geben zu berücksichtigenden Geräuschimmissionsbelastungen in der WA-1-
Fläche 
 
zur Tageszeit mit 
 

Lr,T ≅ 54 – 55 dB(A) 
 
und zur Nachtzeit mit 
 

Lr,N 39 – 40 dB(A). 
 
Diese Immissionsanteile werden bei der Berechnung des „maßgeblichen Au-
ßenlärmpegels“ für den passiven Schallschutz berücksichtigt. 
 
Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm von tags 55 dB(A) / nachts 40 dB(A) 
zur Beurteilung gewerblicher Geräuschimmissionen werden eingehalten. 
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6. PASSIVE SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN 
 
 

6.1 ANFORDERUNGEN AN DEN PASSIVEN SCHALLSCHUTZ, TAGS 
 
 
Gegenüber den Geräuschbelastungen der Außenbauteile enthält DIN 4109-1 
[2016] „Schallschutz im Hochbau, Teil 1 „Mindestanforderungen“ für den pas-
siven Schallschutz. Die Tabelle 7 der DIN 4109-1 enthält Anforderungen an 
die Luftschalldämmung von Außenbauteilen in Abhängigkeit der zu schützen-
den Raumarten und der Fassadenbelastung durch den „maßgeblichen Außen-
lärmpegel“ in der Definition der DIN 4109-2 [2018]. 
 
Tabelle 7 der DIN 4109-1 [2016],  
Anforderungen an die Luftschalldämmung zwischen Außen und Räumen  
in Gebäuden 
 

Spalte 1 2 3 4 5 

   Raumarten 

Zeile Lärmpe-
gelbereich 

„Maßgeblicher 
Außenlärmpegel“ 

 
 

Bettenräume in 
Krankenanstalten 
und Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, Über-
nachtungs-räume in 

Beherbergungs-
stätten, Unterrichts-

räume und ähnliches 

Büroräume a) 
und ähnliches 

  dB R’w,ges des Außenbauteils in dB 

1 I bis 55 35 30 -- 

2 II 55 bis 60 35 30 30 

3 III 61 bis 65 40 35 30 

4 IV 65 bis 70 45 40 35 

5 V 71 bis 75 50 45 40 

6 VI 76 bis 80 b) 50 45 

7 VII > 80 b) b) 50 
a) An Außenbauteilen von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den 

   Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, 

   werden keine Anforderungen gestellt.  

b) 

 Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

 
Bei der Berechnung des „maßgeblichen Außenlärmpegels“ werden die Ge-
räuschentwicklungen aus dem Straßen- und Schienenverkehr und aus Ge-
werbeflächen nach dem Verfahren der DIN 4109-2 [2018] zusammengefasst.  
 
Die nachfolgende kartographische Darstellung zeigt die für die Bauflächen zu 
berücksichtigenden Lärmpegelbereiche zur Dimensionierung passiver Schall-
schutzmaßnahmen.  
 
Danach ist die Wohnbaufläche WA-1 dem Lärmpegelbereich III und IV zuzu-
ordnen.  
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6.2 ANWENDUNG DER REGELUNGEN ZUM PASSIVEN 
 SCHALLSCHUTZ, NACHTS 

 
 
DIN 4109 verlangt eine „eigenständige“ Betrachtung des Nachtzeitraumes zur 
Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres Schutzbe-
dürfnis in der Nacht) für Räume, … die überwiegend zum Schlafen genutzt 
werden können … zu berücksichtigen.  
 
Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche zwischen 
Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Au-
ßenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem um 3 dB(A) erhöhten 
Beurteilungspegel für die Nachtzeit und einem Zuschlag von 10 dB(A). Dies ist 
hier der Fall [ΔLNordumgehung ~ -9 dB, ΔLSchiene ~ +3 dB]. Bei der Berechnung des 
„maßgeblichen Außenlärmpegels“ für den Schienenverkehr ist zusätzlich ein 
Abzug von -5 dB [„Spektrumsanpassungswert“] zu berücksichtigen.  Für die 
Festlegung der Anforderungen des passiven Schallschutzes für diese Raum-
gruppe ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit maßgeblich, die die höhe-
re Anforderung ergibt. 
 
Bei der späteren Gebäudeplanung können die abschirmenden Wirkungen, die 
sich aus dem vorgesehenen Gebäudebestand (auch Gebäudeeigenabschir-
mung) ergeben, in Abzug gebracht werden. DIN 4109-2 [2018] „Schallschutz 
im Hochbau - Teil 2 Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderun-
gen“ sieht hierzu vor, dass für die 
 

… von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandte Gebäudeseite 
der maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis 
 

- bei offener Bebauung um 5 dB(A), 
- bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 

10 dB(A) 
 
gemindert werden darf. … 

 
Die Plangebietsteilfläche WA-1 ist dem Lärmpegelbereich [LPB] IV und V zu-
zuordnen. 
 
Die erforderliche „Mindestschalldämmung“ der gesamten Fassade bei Schlaf-
räumen und Kinderzimmern beträgt dann  
 

LPB IV R’w,ges. = 40 dB 
LPB V R’w,ges. = 45 dB 

 
Für Räume, die dem Daueraufenthalt im Nachtzeitraum dienen (Schlafräume/ 
Kinderzimmer) wird zusätzlich der Einbau von schallgedämmten Lüftungsele-
menten im Lärmpegelbereich ≥ IV empfohlen. 
 
Werden aufgrund der Bauweise vergleichbare Lüftungseinrichtungen (Lüf-
tungsanlagen z.B. bei Gebäuden nach Passivhausstandard etc.) vorgesehen, 
kann auf die Verwendung schallgedämmter Lüftungselemente verzichtet wer-
den. 
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DIESE SCHALLTECHNISCHE STELLUNGNAHME  
UMFASST 34 SEITEN SOWIE AUSZÜGE AUS DEN 
BERECHNUNGSPROTOKOLLEN. 
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